
 

AUSFERTIGUNG 
 
Gemeinde Ellhofen Landkreis Heilbronn 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit 

Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) 
 

Aufgrund der Paragrafen 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) sowie der Paragrafen 2, 8 Absatz 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunal-abgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Ellhofen am 17. November 2022 folgende Satzung zur Ände-
rung der Wasserver-sorgungssatzung vom 15. Januar 2008 in der Fassung vom 
19. November 2020 beschlossen: 
 
 

Paragraf 1 
 
Paragraf 43 der Wasserversorgungssatzung erhält folgende Neufassung: 
 

 

Paragraf 43 

Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge  

(Paragraf 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 

3,25 Euro. 
 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler 

verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 3,25 Euro. 
 

Paragraf 2 
 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
 
Ellhofen, 17. November 2022 
 
 
 
Wolfgang Rapp 
Bürgermeister 


